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Antrag 

der Abgeordneten Dr. Anke Frieling, Ralf Niedmers, Birgit Stöver, Silke Seif, 
Prof. Dr. Götz Wiese (CDU) und Fraktion 

Betr.: Öffentlichkeitsbeteiligung bei Stadtplanung und Bauvorhaben darf in 
Pandemiezeiten nicht auf der Strecke bleiben! 

Der Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern wurde längst als unverzichtbar erkannt: Gro-
ße Bauvorhaben lassen sich heute nur erfolgreich realisieren, wenn eine frühe und 
kontinuierliche Beteiligung der Öffentlichkeit gewährleistet wird. Ein solcher Prozess 
erhöht die Transparenz und damit das Vertrauen und er führt zu mehr Akzeptanz  
gegenüber Veränderungen und Großvorhaben. Viele Verfahren in der Stadt- und Bau-
planung sehen daher regelhaft Termine für die Beteiligung der Öffentlichkeit vor. 

Die zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie getroffenen Maßnahmen haben massi-
ve Auswirkungen auf die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen von Planungs- und 
Genehmigungsverfahren. Die Vermeidung und Beschränkung von Kontakten macht 
die etablierten Präsenzformate der Bürgerbeteiligung unmöglich. Das im Mai verab-
schiedete befristete „Planungssicherstellungsgesetz“ (PlanSiG) soll Abhilfe schaffen 
und stellt zu Pandemiezeiten „formwahrende Alternativen für Verfahrensschritte in 
Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie in besonderen Entscheidungsverfah-
ren“ zur Verfügung. Ist für ein Verfahren die ortsübliche oder öffentliche Bekanntma-
chung durch Anschlag oder die Auslegung zur Einsichtnahme angeordnet, ermöglicht 
das PlanSiG die Veröffentlichung im Internet sowie die Bekanntmachung in einem 
amtlichen Veröffentlichungsblatt oder einer örtlichen Tageszeitung. Unterbleibt die 
Auslegung der Unterlagen, hat die Behörde weitere, leicht zu erreichende Zugangs-
möglichkeiten zu schaffen, etwa durch öffentliche Lesegeräte oder Versand der Unter-
lagen. Auch zwingend durchzuführende Erörterungstermine oder mündliche Verhand-
lungen können durch eine Online-Konsultation oder eine Telefon- oder Videokonfe-
renz ersetzt werden. Steht nach den verfahrensmäßigen Vorschriften die Durchfüh-
rung eines Erörterungstermins im Ermessen der Behörde, kann sogar ganz auf ihn 
verzichtet werden.  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung bei Stadtplanungs- und Bauvorhaben in Pandemiezeiten 
ins Internet zu verlagern, ist grundsätzlich begrüßenswert, denn so können Verwal-
tungsverfahren auch zu Pandemiezeiten relativ zügig und rechtssicher durchgeführt 
werden. Gleichzeitig birgt das Vorgehen das Risiko, dass Bürgerinnen und Bürger 
durch die neuen, noch unbekannten Regelungen und Informationskanäle ihr Beteili-
gungsrecht nicht wahrnehmen können und so die Öffentlichkeitsbeteiligung in Pande-
miezeiten auf der Strecke bleibt. Die nächsten Monate ist aller Voraussicht nach nicht 
an „normale“ Beteiligungsveranstaltungen zu denken. Die Öffentlichkeit ist allerdings 
noch nicht wirklich an die digitalen Formate gewöhnt, sodass manch einer von seiner 
Beteiligungsmöglichkeit viel zu spät erfahren wird. Damit auch in Corona-Zeiten mög-
lichst umfassende öffentliche Beteiligung ermöglicht wird, sind ergänzende Maßnah-
men unerlässlich. 
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Die Bürgerschaft möge daher beschließen: 

Der Senat wird aufgefordert, 

1. eine übergeordnete Informationskampagne zu den neuen Formaten der Öffent-
lichkeitsbeteiligung zu Pandemiezeiten zu entwickeln und umzusetzen, um die 
breite Öffentlichkeit auf die aktuellen Regelungen aufmerksam zu machen; 

2. darüber hinaus mittels zielgerichteter Kommunikationsmaßnahmen auf aktuelle 
Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren aufmerksam zu machen, zum Beispiel in  
relevanten Foren in den sozialen Medien, per Innenwerbung in den HVV-Bussen, 
per Verkehrsmittelwerbung in U- und S-Bahnen, auf Litfaßsäulen der Kulturbehör-
de oder in Kooperation mit den Stadtmagazinen; 

3. mit Anzeigenschaltungen in Hamburger Tageszeitungen auf aktuelle Öffentlich-
keitsbeteiligungsverfahren aufmerksam zu machen; 

4. bei herausragenden Großvorhaben umfassende digitale Bürgerbeteiligungsfor-
mate anzubieten, die einen Bürgerdialog ebenso ermöglichen wie eine frühzeitige 
und wirksame Beteiligung an der Planung von Infrastrukturprojekten mithilfe von 
modernen Visualisierungstechniken; 

5. in Einzelfällen, bei besonders wichtigen Vorhaben, eine Verlängerung der Ausle-
gungsfristen zu prüfen; 

6. der Bürgerschaft bis zum 31.12.2020 über die Umsetzung zu berichten. 


